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V08143 Vorhaltemaßnahme (VHM) für die U9 Entlastungsspange 
 
Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2022 bis 2026 
 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08143 
 
 
Beschlussvorlage für die Vollversammlung am 30.11.2022  
Öffentliche Sitzung 
 
 

I. An das Mobilitätsreferat 
 
Die Stadtkämmerei stimmt der o. g. Beschlussvorlage in der vorliegenden Fassung nicht zu. 
 
Wir empfehlen aus der Vorhaltemaßnahme (VHM) aus den im Folgenden genannten 
Gründen auszusteigen. Dies hat, wie in der Beschlussvorlage ausgeführt, die weitere 
Konsequenz, dass auch die Planung und Realisierung der Gesamtlinie U 9 beendet wird, da 
die VHM hierfür die verkehrliche Voraussetzung ist. 
 
1. Die Kosten für die VHM belaufen sich nach jetziger Schätzung auf 562,6 Mio. € inkl. der 

jetzt zusätzlich beantragten Finanzmittel. Es bestehen jedoch weitere Risiken in 
erheblicher Millionenhöhe durch mögliche Nachforderungen der Deutschen Bahn (DB). 

 
2. Gegen mögliche Zahlungsforderungen der DB bei einem Ausstieg der Landeshauptstadt 

München (LHM) aus der VHM (derzeit von der DB auf rd. 700 Mio. € beziffert) bestehen 
laut einem Rechtsgutachten überzeugende Gegenargumente. 

 
3. Die Baukosten für das Gesamtvorhaben U9 sind in der Beschlussvorlage mit 4 Mrd. € 

angesetzt (Preisstand 2022). Indiziert auf den voraussichtlichen Fertigstellungstermin, 
voraussichtlich Ende der 2030er Jahre, ist von rd. 9 bis 10 Mrd. € Baukosten (inkl. VHM) 
auszugehen. 

 
4. Für eine Förderung der U 9 durch Bund und Land bestehen derzeit keine konkreten 

Förderzusagen, da die möglichen Fördervoraussetzungen noch unklar sind. Trotz der 
jüngsten Rückmeldung des Bayerischen Bauministeriums sich bei der Förderung 
kooperativ und unterstützend zu zeigen, siehe Anlage 5 der Beschlussvorlage, ist zu 
befürchten, dass voraussichtlich nur eine geringe Förderung erfolgt. 
 
Selbst wenn eine Förderung mit dem Kosten-Nutzen-Faktor 0,5 erfolgen sollte, müsste 
die LHM ca. 69 % der geschätzten Baukosten tragen, was bei Baukosten von 9 bis 
10 Mrd. € rd. 6,2 bis 6,7 Mrd. € ausmachen würde. 

 
5. Die Kosten der U 9 summieren sich mit anderen ÖPNV-Maßnahmen in München 

(Verlängerung der U5 nach Pasing bzw. nach Freiham Nord, viergleisiger Ausbau der S8 
zwischen Daglfing und Johanneskirchen, verschiedene Tramneubaustrecken sowie die 
2. S-Bahn-Stammstrecke) bis 2040 geschätzt und indiziert auf insgesamt rd. 30 bis 
32 Mrd. €. 
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Bei einer sehr guten Förderquote würden Bund und Land etwa 17 bis 18 Mrd. € tragen, 
der Eigenanteil der LHM betrüge aber trotzdem noch immer 13 bis 14 Mrd. €. Diese 
Summe ist angesichts der schon jetzt stark ansteigenden Verschuldung der LHM nicht 
finanzierbar. 

 
6. Eine gute Förderquote ist bei den derzeitigen dafür jährlich bereit gestellten Bundes- und 

Landesmittel schon deshalb unrealistisch, weil durch die hohe Gesamtsumme viele Jahre 
die komplette zur Verfügung stehende Fördersumme des Bundes nach München fließen 
würde. Bei einer realistischen - niedrigeren - Förderquote würde sich der Eigenanteil der 
LHM über die 13 bis 14 Mrd. € hinaus noch deutlich erhöhen. 

 
Im Lichte dieser Erkenntnisse und vor dem Hintergrund, dass die LHM auch noch andere 
Verpflichtungen, z. B. im Bereich des Schul- und Wohnungsbaus, zu erfüllen hat, ist eine 
Fortführung der VHM und damit des Gesamtvorhabens U 9 nicht finanzierbar. 
 
Die Stadtkämmerei bittet darum, die Stellungnahme in die Beschlussvorlage einzuarbeiten 
oder als Anlage beizufügen. 
 
 
Gezeichnet 
 
Frey 
Frey, Christoph am 16.11.2022 
 
 


